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Text 

D. Ergänzende Regelungen zur Durchführung des Zollkodex 

Zu Art. 4 Nr. 1 ZK 

§ 36. Personenvereinigungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit können im Zollverfahren durch 
gemeinsame Abgabe einer Anmeldung oder eines sonstigen Antrags im betreffenden Verfahren 
gemeinsam als Partei auftreten; kommt es in diesem Verfahren zum Entstehen einer Zollschuld, so sind 
sie hinsichtlich dieser Schuld Gesamtschuldner. Sie haben einen gemeinsamen 
Zustellungsbevollmächtigten namhaft zu machen und ausreichende gemeinsame Aufzeichnungen über die 
den Gegenstand des Verfahrens bildenden Vorgänge zu führen. 


